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Datum 01.11.2023 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Ortsbeirat Lorchhausen 30.11.2023 beschließend 
Ortsbeirat Lorchhausen 25.01.2024 beschließend 
Ortsbeirat Lorchhausen 13.06.2024 beschließend 

 
Betreff: 
Ausweisung von neuen Flächen für Urnenerdbestattungen auf dem Friedhof Lorchhausen 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird zugestimmt, dass die Friedhofsverwaltung festlegt, wo auf dem Friedhof Lorchhausen weitere 
Urnenerdbestattungen erfolgen können. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Sachdarstellung: 
Nach heutigem Stand können in der „Urnenwand 3“ noch vier Grabkammern neu belegt werden. 
In der „Urnenwand 1“ können aktuell drei Grabkammern geräumt werden; eine vierte höchstwahrscheinlich 
in Kürze. 
 
Sollten bei einem Todesfall die Kapazitäten der Urnenkammern erschöpft sein, besteht die Option, ein 
Urnenreihengrab zu erwerben. Hierfür muss die Friedhofsverwaltung entscheiden, wo Urnenreihengräber 
angelegt werden können, um der Nachfrage gerecht zu werden. 
 
Nach Absprache mit dem Bauhof, bietet der Friedhof Lorchhausen auf der nächsten Ebene unterhalb der 
Urnenwände eine geeignete Freifläche zur Anlage von vermutlich 15 Urnenreihengräbern. 
– siehe beigefügte Fotos -.  
 
Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 27.04.1994 zur Aufgabenübertragung an 
die Ortsbeiräte (ergänzt durch Beschluss vom 13.04.2002), Punkt 9 „Friedhöfe“,  
informiert die Friedhofsverwaltung den Ortsbeirat Lorchhausen über diese weitere Belegungsweise bei 
Urnenbestattungen und bittet den Ortsbeirat dies zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.     
 
Für Rückfragen steht die Friedhofsverwaltung gerne zur Verfügung 

 

Aktualisierung Stand 16.04.2024 

In der Urnenwand 2 und 3 des Friedhofs Lorchhausen sind aktuell alle Grabkammern mit mindestens einer 
Urne belegt.  

In der Urnenwand 1 konnten zwischenzeitlich 5 Grabkammern geräumt werden, wobei bereits jetzt eine 
Grabkammer erneut belegt wurde. 
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Gemäß Beschluss des Magistrats vom 04.03.2024 wird im Investitionsprogramm 2025 ein Betrag i.H.v. 
30.000,-- € für eine neue Urnenwand auf dem Friedhof Lorchhausen aufgenommen. 

Sollten die Urnenkammern bis zur potenziellen Fertigstellung einer vierten Urnenwand vollständig belegt 
sein, sollte die Möglichkeit bestehen, Urnenbestattungen nicht nur in den bestehenden 
Urnenplattengräbern, sondern auch in einem Reihengrab durchzuführen. 

Aus diesem Grund verweist die Friedhofsverwaltung auf die Beschlussvorlage VL-131/2023, mit der Bitte, 
die nächste Ebene unterhalb der Urnenwände als Fläche zur Anlage von Urnenreihengräbern auszuweisen. 

Sollte diese Fläche keine Zustimmung seitens des Ortsbeirates erhalten, ersucht die Friedhofsverwaltung 
den Ortsbeirat um Benennung einer alternativen Fläche. 

 

 

 
Anlage(n): 
1. Microsoft Word - Bilder Freifläche Friedhof Lorchhausen.docx 
 
 




